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M ~A MPA STUTTGART 

.......... Otto·Graf.lnstitut 
Materialprüfungsanstalt • Universität Stuttgart 

Abteilung Brandsehutz - Referat Brandverhalten von Baustoffen 

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

Prüfzeugnis Nummer: I P-BWU03-1-16.5.314 

Gegenstand: Feuerschutzmittel "ECOGARD B 45" für die Ausrüstung von 
Zellulosefasergeweben (ausgenommen Jute) 

Antragsteller: 

Ausstellungsdatum: 

Geltungsdauer bis: 

als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) 

TÜCHLER Bühnen- & Textiltechnik GmbH 
Rennbahnweg 78 
1220 Wien 
ÖSTERREICH 

08. Juli 2008 

30. November 2012 

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte ... 
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar. /,::{) \/\1 SI2;>, 

/:~}." (c'-'\; r',\ --,';. '<3\ 
I ",} f>,{.,,-,·,.U,11.1 .\:/\ 

I . /;,; :,: " ';;7~'j \ 

Oi .... "'~,ioo "'"."~.~,~, '""_i' "mo .. ' , "i"" ""' 0 M'",". (~~0"l~j~'jL ;1 
G . hl t d d Erfüll rt' t SI It rt ~.:. ,,'I/{I\)(',' , \ \' \,\.'>/ ene 88 an un ung80 18 u ga . . .;.'~h })j"';'.:/ 

Nach DIN EN ISOIIEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH akkreditiertes PrOfiaboratorium. Die 
Akkreditierung g1lllOr die in den Urkunden aufgefUhrten PrOfverfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusätzliche 
Akkreditierungen nach DIN EN ISO/lEG 17025 durch DKD / PTB, KBA, ZlS und Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 :2000 durch 
TOV. Vom DIBt anerkannte POZ-Stelle, bel EU noUfizierte Stelle 0672 und 1080. 
MPA • Universität Stuttgart • Pfaffenwaldring 4 • 70569 Stuttgart hltp:/iIwIw.mpa.uni-stultgart.de 
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Seite 2 des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-BWU03-J-16.5.314 vom 08. Juli 2008 

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei­
nigungen. 

2. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe­
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

3. Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen 
in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all­
gemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Auf Anforderung sind 
den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu 
stellen. 

4. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA - Universität Stuttgart 
(Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis "Von der MPA - Universität Stuttgart 
(Otto-Graf-Institut) nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

5. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 

6. Das in diesem allgemeinen bauaufsicht lichen Prüfzeugnisses aufgeführte Bauprodukt be­
darf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) und der Kenn­
zeichnung mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungs­
zeichen-Verordnungen der Länder. 
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11. Besondere Bestimmungen 

1. Gegenstand und Verwendungsbereich 

1.1 Gegenstand 

Feuerschutzmittel "ECOGARD B 45" für die Ausrüstung von Zellulosefasergeweben 
(ausgenommen Jute) als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1) 
nach Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/1, Ziffer 2.10.2. 

() 1.2 Verwendungsbereich 

( ,! 

1.2.1 Das Feuerschutzmittel darf verwendet werden für die Ausrüstung von 
Zellulosefasergeweben (ausgenommen Jute) soweit diese Gewebe als Bauprodukte 
z.B. Bühnenvorhänge) verwendet werden, die fest installiert sein müssen. 

Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe dürfen nur in geschlossenen 
Räumen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden. Das Feuerschutmittel ist 
nicht beständig gegen Einwirkung von Wasser sowie gegen Chemischreinigen. 

Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe dürfen nicht der Witterung im 
Freien ausgesetzt werden. 

Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe sind nur schwerentflammbar, 
wenn diese zu anderen flächigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm 
aufweisen. 

Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe sind nur schwerentflammbar 
ohne zusätzlich aufgebrachte Anstriche, Beschichtungen oder ähnlichem. 

Die Eignung der mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe für die Anwendung 
als Wärmedämmung und für den Schallschutz ist nicht nachgewiesen. 

1.2.2 Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach 
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/1, Ziffer 2.10.2 zu erfüllen sind. 

1.2.3 Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Standsicherheit, des 
Feuerwiderstands, des Wärme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- und Umwelt­
schutzes sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen f>ri1fz~ugt1i~ses. 

/~!"-?--"'\\' ,) "';CJ,.i':>_,,-

Hierfür sind gege~enenfalls weitere/andere Nachweise (allge,mI"J}in~ 'I'\))au, au&sr6~\~che 
Zulassung) notwendig. t ·t ", I ',') 
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2. Anforderungen an das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Das Feuerschutzmittel ist eine klare, leicht gelbliche Flüssigkeit und muss auf Basis von 
Phosphorverbindungen hergestellt sein. 

2.1.2 Das Feuerschutzmittel ist so herzustellen, dass mit ihm ausgerüstete Zellulosefaser­
gewebe (ausgenommen Jute) die Anforderungen an schwerenlflammbare Baustoffe 
(Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1 : 1998-05 erfüllen. . 

2.1.3 Die Zusammensetzung muss den bei der MPA - Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut) 
hinterlegten Angaben entsprechen. 

2.1 Prüfverfahren 

Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoff­
klasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfüllen. 

2.3 Bestimmungen für die Ausführung 

2.3.1 Das Feuerschutzmittel darf verwendet werden für die Ausrüstung von Geweben aus 
Zellulosefasern (ausgenommen Jute) soweit diese Gewebe als Bauprodukte 
(z.B. Bühnenvorhänge) verwendet werden, die fest installiert sein müssen. Die Trocken­
auflage an Feuerschutzmittel muss etwa 160 g/kg betragen. 

2.3.2 Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe dürfen nur in geschlossenen 
Räumen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden. Das Feuerschutzmittel ist 
nicht beständig gegen Einwirkung von Wasser und Chemischreinigen. 

2.3.3 Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe sind nur schwerenlflammbar, 
wenn diese zu anderen flächigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm 
aufweisen. 

2.3.4 Die mit dem Feuerschutzmittel ausgerüsteten Gewebe dürfen nicht zusä!?;I!G~mit>. 
Anstrichen, Beschichtungen oder ähnlichem versehen werden. . /~\,<}., f 5/i;~' 

2.3.5 Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Al!Ssi'hnitte's,II·2.f;'\, 
einzuhalten. f" Fii,.' !>.\ 

3. 

3.1 

\
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\:<~:!f2!;:'j~5!\:~0<\$';;/ 
Übereinstimmungs nachweis 

Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses muss für jedes Herstellwerk mit einem 
Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle 
und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bau­
produkts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung ein­
schließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bau­
produkts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Über­
wachungsstelle einzuschalten. 
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3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle 1) einzurichten und durch­
zuführen, die die gleichmäßige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts ge­
mäß Abschnitt 2.1 gewährleistet. Für die Durchführung der werkseigenen Produktions­
kontrolle sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungsnachweis,,2) maßgebend. 

3.3 Fremdüberwachung 

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber­
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. 

Für die Durchführung der Überwachung sind die "Richtlinien zum Übereinstimmungs­
nachweis" 2) maßgebend. 

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen. 
Bei der laufenden Fremdüberwachung sind Proben für Stichprobenprüfungen zu ent­
nehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Über­
wachungsstelle. 

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle der 
zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

3.4 Übereinstimmungszeichen 

i} 

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 
nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. 
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis 
3.3 erfüllt sind. 

Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch 
der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. 

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen: 
- t:roduktname.. ,<:§~,\\i\1 si!>:, 
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit4~ "'."{j!"Y,:" ',',"' ,,' /<?,>, 

- Name .des Herstellers ps f'J' ,'~;' ;!>~ 
- Z~ugn.lsnummer: P-BWU03-1-1~.5 .. 314 !' L~";:;;! J 
- BIldzeichen oder Name der Zertlflzlerungsstelle L I:}~,;o':" ) 

Herstellwerk \'ih. \« :,j ~::;/ 
Ausgerüstete Zellulosefasergewebe (ausgenommen Jute) nur SChWlk~I?H!1iI,l\ItRRlIV 
bei Abstand> 40 mm zu anderen flächigen Baustoffen''"'" ,C", ,,' 

- Die Ausrüstung ist nicht beständig gegen Einwirkung von Wasser sowie gegen 
Chemischreinigung 

Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur BauregellIste A, Abschnitt 1, 4. Absatz, Ausgabe 2008/1 (DIBt Mitteilungen 
Sonderheft 36/2008) zu beachten. 

2) "RIchtlinien zum Übereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102~B1) nach allgemeiner 
bauaufslchtlicher Zulassung· (Mitteilungen DIBT 2/1997) 
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4. Rechtsgrundlage 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird auf Grund der §§ 17 ff der Landesbau­
ordnung für Baden-Württemberg (LBO BW) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI.95. Nr.24, 
S.617) zuletzt geändert durch Gesetze vom 14. Dezember 2004 (GBI.04, Nr.17, S884 und 
895) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/1 erteilt. In den 
Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende Rechtsgrundlagen 
enthalten. 

5. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb 
eines Monats nach Zugang des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der MPA -
Universität Stuttgart (Otto-Graf-Institut), Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart zu erheben. Wir 
weisen darauf hin, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch 
innerhalb dieser Frist eingegangen ist. 

Abteilung Brandschutz 
Referat Brandverhalten von Baustoffen 

Der Sachbearbeiter 

dvL-----
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Müller Dr. r r. nat. Stefan Lehner, 

Aka . Direktor 
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